
  

 
 

 

 

 

3. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Janneby  

Kreis Schleswig-Flensburg 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 24.04.2023 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises 
Schleswig-Flensburg vom 12.06.2023 folgende 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung 
vom 11.02.2005 für die Gemeinde Janneby erlassen: 

 
§ 1 

Der § 4 – Ständige Ausschüsse – erhält im Ansatz 1 folgenden neuen Wortlaut: 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 GO werden gebildet:  
 

  

 Ausschuss Zusammensetzung Aufgabengebiet 

a) Bau- und Wegeausschuss 4 Mitglieder Bau- u. Wegewesen, Umwelt- u. 
Landschaftspflege 

b) Sozial- und Kulturaus-
schuss 

4 Mitglieder Sozial- u. Seniorenarbeit, Kultur- 
u. Brauchtumspflege 

c)  Ausschuss zur Prüfung 
der Jahresrechnung 

3 Gemeindevertre-
ter 

Prüfung der Jahresrechnung 

 

In den Ausschüssen zu a) und b) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 
Gemeindevertretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen o-
der Gemeindevertreter nicht erreichen.  

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese 3. Nachtragssatzung tritt zum 12.06.2023 in Kraft. 

Janneby, d. 12.06.2023 

Gez. Birgit Blunck (DS) 

Birgit Blunck 
Bürgermeisterin 

 



 


